
Im Auftrag

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Mitte
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Wanzleben - Börde

Wanzleben, 15.07.2011

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

I m freiwilligen Landtausch in der Gemeinde Stadt Schönebeck Stadtteil Frohse
Verf.-Kennung: SLK 124

betreffend das Flurstück 72 in der Flur 2 der Gemarkung Schönebeck-Frohse

werden gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hiermit die Inhaber von
Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am freiwilligen
Landtausch berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom
ersten Tag dieser Bekanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben anzumelden.

Auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle
Wanzleben hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu
beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder
nachgewiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben die bisherigen Verhandlungen
und Festsetzungen gelten lassen.

Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3
FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
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Hinweis zu den angewandten Rechtsgrundlagen:
- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I, S.

546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2794)
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